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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1976 
über das Bundesrechenamt (Bundesrechen­

amtsgesetz) 

Der Nationalrat hat' beschlossen: 

§ 1. Als Dienststelle des BJlndes w,ird in Wien 
das Bundesreclienamt errichtet. Das Bundes­
rechenamt ist eine dem Bundesminister für Finan­
zen nachgeordnete Dienststelle. 

§ 2. (1) Dem Bundesrechenamt obliegen: 
1. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 

. ZahlbarsteIlung der ,im Besoldungsrecht des Bun­
des für die aktiven Bundesbediensteten und für 
die Bediensteten Qm Sinne des § '14 Abs. 3 und 4 
des Geschäftsordnungsgesetzes, BGBL Nr. 410/ 
1975, vorgesehenen Geldleistungen; 

2. die Berechnung und Zahlbarstellung der im 
Pensionsrecht der BundesbediensteJen vorgesehe­
nen Geldleistungen und der vom Bundespräsiden­
ten gewährten außerordentlichen Versorgungs­
genüsse und außerordentlichen Zuwendungen; 

3. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
Zahlbarstellung der Geldleistungen nach dem Be­
zügegesetz, BGBL Nr. 273/1972, zuletzt geändert 
mit Bundesgesetz BGBL Nr. 181/1974; 

4. die Mitwirkung bei der Berechnung und 
die ZahlbarsteUung der im Verfassungs gerichts­
hofgesetz 1953, BGBl. Nr. 85, zuletzt geändert 
mit Bundesgesetz BGBL Nr. 275/1972, für die 
Mitglieder und Ersatzmitglieder des Verfassungs­
gerichtshofes und deren Hinterbliebene vorge­
sehenen Entschädigungen, Ruhe- und Versor­
gungsbezüge; 

5. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
Zahlbarstellung der im Opferfürsorgegesetz, 
BGBL Nr. 183/1947, zuletzt geändert mit Bun­
desgesetz BGBi. Nr. 93/1975, im Kriegsopfer­
versorgungsgesetz 1957, BGBL Nr. 152, zuletzt 
geändert mit Bundesgesetz BGBL Nr. 94/1975, 
im Heeresversorgungsgesetz, BGBL Nr. 27/1964, 
zuletzt geändert mit Bundesgesetz BGBL Nr. 95/ 
1975, im Kleinrentnergesetz, BGBL Nr. 251/1929, 
zuletzt geändert mit Bundesgesetz BGBL Nr. 326/ 

'----'------- --------- - -- ------

1973, und im Bundesgesetz vom 9. Juli 1972, 
BGBL Nr. 288, über die Gewährung von Hilfe­
,leistungen an Opfer von Verbrechen, zuletzt ge-
ändert mit Bundesgesetz BGBL Nr. 330/1973, 
vOI'gesehenen wiederkehrenden Geldleistungen 
sowie die Mitwirkung bei ,der Dur~hführung von 
Verfahren nach den genannten Bundesgesetzen; 

6. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
Zahlbarstellung der im Arbeitslosenversicherungs­
gesetz 1958, BGBL NI'. 199. zuletzt geändert mit 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 179/1974, im Sonder­
unterstützungsgesetz, BGBL Nr. 642/1973, und 
der im Bundesgesetz vom 4. Juli 1963, BGBL 
Nr. 174, über die Gewährung von überbrük­
kungshilfen an ehemalige BundesbedielllStete, zu­
letzt geändert mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 22/ 
1964, vorgesehenen wiederkehrenden Geldleistun­
gen; 

7. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
Zahlbarstellung der Geldleistungen, die auf 
Grund anderer Rechtsvorschriften zu den in den 
Z. 1 bis, 6 genannten Geldleistungen gebühren 
oder vom Bund zu entrichten sind, sowie die 
Abwicklung der Einnahmen, die mit den in den 
Z. 1 bis 6 genannten Aufgaben ,im ,Zusammen­
hang stehen; 

8. die Erfassung und Nachweisung der per­
sönLichen, dienstrechtlichen, besol~ungsrechtlichen 
und auf die Ausbildung sich beziehenden Daten 
jener Bundesbediensteten, deren Geldleistungen 
nach den Z. 1 und 2 unter Bedachtnahme auf 
§ 3 Ab~. 1 zu berechnen und zahlbar zu stellen 
sind; 

9. die Führung der Konten für die Bud1haltun­
gen der anweisenden Stellen über die Bundes­
haushaltsverrechnung und die damit in unmQttel­
'barem Zusammenhang stehenden Nebe~-. und 
,Hilfsverrechnungen, die Mitwirkung am Ver­
fahren zur Hereinbringung der Forderungen des 
Bundes sowie die Zahlbarstellung der von den 
anwEiisenden Stellen zu leistenden Ausgaben, so­
weit diese nicht unter die Z. 1 bis 7, t4bis 16 
und 19 fallen; 

10. die Mitwirkung bei der Führung der Be­
triebsabrechnungen; 
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11. die Bereitstellung der zahlenmäßigen Un­
terlagen für die Monatsnathweisungen, die Jah­
resabschlüsse und den Bundesrechnungsabschluß 
einschließEch der Geldhauptrechnung; 

12. die Mitwirkung bei der Erhebung der Ab­
gaben sowie bei der Einhebung der im Finanz­
strafverfahren verhängten Geldstrafen und Wert­
ersätze durch die Finanzämter; 

13. die Mitwirkung bei der Erhebung der Ab­
gaben und Barsicherstellungen sowie bei der Ein­
hebung der im Finanzstrafverfahren verhängten 
Geldstrafen und Wertersätze durch die Zollämter; 

, 14. die Zahlbarstelh.!ng der gemäß § 106 ades 
Einkommensteuergesetzes 1972, BGBl.' Nr. 440, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 409/ 
197 4,gebührenden Mietzinsbeihilfen; 

15. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der gemäß § 24 des Familien­
fastenausgleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, zu­
letzt geanderi: mit Bundesgesetz BGBI. Nr. 418/ 
1974, im Wege derÖsterreichischen Postsparkasse 
auszuzahlenden Familienbeihilfen; , 

16. die Mitwir,kung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der nach dem Bauarbei-

, ter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz, BGBl. 
Nr. 12911957, zuletzt geändert mit Bundesgesetz 
BGBI. Nr.· 21911975, gebührenden Geldlei­
stungen; 

17. die Mitwirkung bei der Festsetzung der 
Ausgleichstaxen und am Verfahren nach dem 
Invalideneinstellungsgesetz .1969, BGBI. Nr. 22/ 
1970, zuletzt geändert mit Bundesgesetz BGBl. 
Nr.96/1975; 

18. die Mitwirkung bei der Durchführung von 
Erhebungen nach § 1 Abs. 2 bis 5 des Arbeits~ 
marktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1969, 
zuletzt geändert mit Bundesgesetz BGBI. Nr. 179/ 
1974; 

19. die Mitwirkung bei der Berechnung und 
die Zahlbarstellung der nach dem Bundesmineral­
ölsteuergesetz,BGBl. Nr. 67/1966, zuletzt ge­
ändert 'mit Art. V des Abgabenäriderungsgesetzes 
1976, BGBI. Nr. 143, gebührenden Bundesmine­
ralölsteuervergütungen für landwirtschaftliche 
,Betriebe. 

(2) Bei Erfüllung der im Abs. 1 genannten 
Aufgaben 'hat' das Bundesrechenamt ,insbesondere 
wahrzunehmen: 

1. die Verarbeitung der von den Dienststellen 
zur Verfügung gestellten Daten sowie die Be­
kanntgabe der Verarbeitungsergebnisse und die 
Auskunftserteilung an diese und ihre vorge­
setzten Dienststellen; 

2. die Erstellung und Verarbeitung der für die 
Durchführung des automatisierten Zahlungsver­
kehrs erforderlicheIl Datenbestände; 

3. eLie Bereitstellung von zahlenmäßigen Unter­
lagen für deIl Ausb;m, die Weiterentwicklung und 
die Verbesserung der Verwaltung; 

4. die gesicherte Aufbewahrung der maschinell 
,erstellten Datenträger, soweit dies aus Gründen 
der Datensicherung erforderlich ist. 

(3) Das Bundesrechenamt hat sein~ technischen 
Einrichtungen zur Verarbeitung von Daten für 
den Bedarf des Bundesministers für Bauten und 
Technik und der diesem nachgeordneten Dienst­
stellen zur Verfügung zu stellen. 

\ \ 

§ 3. (1) Von der Regelung des § 2 Abs. 1 2. 1, 
2 und 7 sind die Mitwirkung bei der Berechnung 
und die ZahlbarsteIlung ausgen~mmen: 

1. von Geldleistungen für Bedienstete und nach 
Bediensteten der Österreichischen Bundesbahnen 
oder deren Betriebsvorgänger; 

2. von Geldleistungen für Bedienstete und nach 
Bediensteten der Post- u~d Telegraphehverwal­
tung; 

3. von Geldleistungen für Bedienstete des' Bun­
des, die einem der in den Z.1 oder 2 genannten 
Betriebe dauernd oder vorwiegend zur Dienst-
leistung zugeteilt sind; , 

4. von Geldleistungen für die von den Dienst­
stellen des Bundes im Ausland aufgenommenen 
Bediensteten, sofern, diese Bediensteten nicht die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen; 

5. von Geldleistungen für Bedienstete, die als 
Organe der mittelbaren Bundesverwaltung tätig 
sind oder waren, und von Geldleistungen an 
deren Hinterbliebene; 

6. von Reisegebühren und von Entschädigun­
,gen für Nebentätigkeiten, es sei denn, daß deren 
Berechnung und Zahlbarstellung für den jeweils 
in Betracht kommenden Pel,"sonenkreis durch die 
,Einschaltung des Bundesrechenamtes einfacher be- , 
wirkt werden kann. Das Vorliegen dieser Voraus­
setzung hat der Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehm,en mit .dem z.uständigen Bunde.smini­
ster durch Verordnung festzustellen. 

(2) Von der Regelung des § 2 Abs. 1 Z. 9 und 
Abs. 2 Z. i ist die Besorgung der genannten Auf­
gaben für die Österreichischen Bundesbahnen, die 
Post- und Telegraphenverwaltung und die Öster­
reichischen Bundesforste ausgenommen. Für die 
österreichischen Bundesforste sind jedoch die 
Konten für die im § 2 Abs. 1 Z. 9 genannten 
Verrechnungsarten auf Grund der im Besol­
d~ngsrecht des Bundes für die aktiven Bunqes-' 
bediensteten und im Pensionsrecht der Bundes­
bediensteten vorgesehenen Geldleistungen zu 
führen: 

(3) Die im Abs. 2 genannten Betriebe haben 
die Monatsergebnisse übe'r ihre Verrechnung dem 
Bundesrechenamt bis spätestens am Zehnten des 
Monats, der unmittelbar auf den Abrechnungs­
zeitraum folgt, zur Einbeziehung ,in die Ergeb-
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nisse der Bundeshaushaltsverrechnung ,zu über­
geben. Abrechnungszeiträume sind die Kalender­
monate Jänner bis Dezember und der Dezember 
einschLießlich des Auslaufzeitraumes -(Art. 6 
Punkt XXII Abs. 2 des VerwaJtungsentlastungs­
gesetzes, BGBL Nr. 277/1925, zuletzt geändert 
mit Bundesgesetz BGBL Nr. 637/1975). Fällt der 
Zehnte des Monats auf einen Samstag, Sonntag 
oder gesetzlichen Feiertag, so tritt an seine Stelle 
der nächstfolgende Werktag. Die Form, den In­
halt und die Gliederung der dem Bundesrechen­
amt zu übergebenden Monatsergebnisse hat qer 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen 
mit dem zuständigen Bundesminister durch Ver­
ordnung unter Bedachtnahme auf den Inhalt und 
die Gliederung der Monatsnachweisungen (§ 2 
Abs. lZ. 11) für ,die übrigen Verwalttrngsbe­
reiche zu bes1Jimmen. Die Form, den Inhalt und 
die Gliederung sowie den Zeitpunkt der über­
gabe der Jahresergebnisse an das Bundesrechen­
amt hat der Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesmi­
nister durch Verordnung unter Bedachtnahme 
auf die jährliche Rechnungsablage festzulegen. 
Inwieweit hiebei der Rechnungshof mitzuwirken 
hat, richtet sich nach den BestimIpungen des 
Rechnungshofgesetzes, BGBL Nr. 144/1948, zu­
letzt geändert mit Bundesgesetz BGBL Nr.179/ 
1959. 

§ 4. Der Bundesminister für Finanzen kann 
im Einvernehmen mit dem zuständigen Bundes­
minister für bestimmte Dienststellen, für be­
stimmte Gruppen von Leistungsempfängern, für 

(2) Das Bundesrechenamt kann im Einverneh­
men zwischen dem Bundesminister für Finanzen 
und dem zuständigen Bundesminister auch für 
die Besorgung anderer Aufgaben des Bundes 
durch Verordnung herangezogen werden, wenn 
es hiefür zufolge seiner technischen Ausstattung 
besonders geeignet und die Heranziehung im In­
teresse der Binfachheit, Zweckmäßigkeit und Ko­
stenersparnis gelegen ist. 

§ 6. (1) Die Leitung der im § 2 Abs. 1 Z. 5, 
6 und 16 bis 19 genannten und der nach § 5 
Abs. 2 übertragenen Aufgaben obliegt 

1. in sachlichen Angelegenheiten dem zustän­
digen Bundesmil1lister und 

2. in technisch-organisatorischen Angelegenhei­
ten dem Bundesminister für Finanzen. 

(2) Unter technisch-organisatorischen Angele­
genheiten im Sinne des Abs. 1 Z. 2 ist die Ge­
samtheit aller Maßnahmen zu verstehen, die eine 
einwandfreie Verarbeitung der vom zust~ndigen 
Bundesminister nach Abs. 1 Z. 1 zur Verfügung 
gestellten Daten gewährleistet; insoweit hiebei die 
innere Einrichtung einer nicht dem Bundesmini­
ster für Finanzen nachgeordneten Dienststelle 
berührt wird, ist das Einvernehmen mit dem 
zuständigen Bundesminister herzustellen. 

. § 7. Die dem Zentralbesoldungsamt zukom­
menden behördlichen Zuständigkeiten gehen"mit 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auf das 
Bundesrechenamt über. 

bestimmte Geldleistungen oder für bestimmte § 8. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jän­
Verrechnungsarten Ausnahmen von ,den Bestim- -ner 1977 in Kraft. Gleichzeinig tritt das Bundes­
rnungen des § 2 durch Verordnung verfügen, gesetz vom 15. Juli 1964, BGBL Nr. 186, über 
wenn dies wegen ihres ,geringen Umfanges oder das Zentralb~soldungsamt mit der Maßgabe außer 
ihrer mangelnden Bignung für die Verarbeitung Kraft, daß die im § 2 Abs. 1 Z. 1, 3 bis 5 und 7 
mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbei- genannten Aufgaben vom Bundesrechenamt in 
tungsanlage geboten ist. Inwrieweit hiebei der der bisherigen Form so lange weiter zu besorgen 
Rechnungshof mitzuwirken hat, richtet sich nach sind, bis die techriisch-orgal1lisatorischen und per­
den Bestimmungen des Rechnungshofgesetzes, sonellen Voraussetzungen für die Einführung des 
BGBL Nr. 144/1948, zuletzt geändert mit Bun- Datenfernverarbeitungsverfahrens gegeben sind. 
desgesetz BGBL Nr. 179/1959., Der Zeitpunkt der Umstellung auf den Daten-

§ () 
D d" f': F k fernverarbeitungsbetrieb ist vom. Bundesminister 

5. 1 er Bun eSI~llmster ur 'l.n~nzen ann - für Finanzen durch Verordnung im Einverneh-
auf Antrag des zuständigen Bundesmlnlsters durch men mit dem jeweils zuständigen Bundesminister 
Verordnung verfü~e~, daß das Bundesreche~amt kundzumachen. Bis dahin gilt das Bundesrechen­
auch . andere als dIe 1m § 2 Abs. 1. Z. 1 hIS 7, amt in den Fällen des § 2 Abs. 1 Z. 1, 3 und 4 
14 bIS 16 und 19 genannten GeldleIstungen des als anweisendes Organ im Sinne des § 295 dei: 
Bundes zu berechnen und 7ahlbar zu st.ell~n hat Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 7911896, zuletzt 
und daß auch für andere DIenststellen dIe lffi § 2 eändert mit Bundesgesetz BGBL Nr.91/1976. 
Abs. 1 Z. 9 und 11 genannten Aufgaben zu g 
besorgen sind, wenn dies wegen ihres großen 
Umfanges oder ihrer. besonderen Eignung für 
eine Verarbeitung mit Hilfe einer elektronischen 
Datenverarbeitungsanlage geboten ist. Inwieweit 
hiebei der Rechnungshof mitzuwirken hat, richtet· 
sich nach den Bestimmungen des Rechnungshof­
ge.<etzes, BGBL Nr. 144/1948, zuletzt geändert 
mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 179/1959. 

(2) Das Bundesrechenamt hat die im § 2 Abs. 1 
genannten Aufgaben, die nicht' schon bisher vom 
Zentral besol dungs amt besorgt wurden, erst nach 
SchafJ;ung der technisch-organisatorischen Voraus­
setzungen durch das Bundesministerium für Fi­
nanzen zu übernehmen. Der Zeitpunkt der über­
nahme ist vom Bundesminister für Finanzen 
durch Verordnung kundzumachen. B~s dahin sind 

2 
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die genannten Aufgaben jeweils von den bisher § 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
zuständigen Dienststellen in der bestehenden sind betraut: 
Form zu besorgen, 1. der Bundesminister für Finanzen ,im Ein-

(3) Das Inkrafttreten und der Umfang des 
Wirksamwerdens des § 3 Abs. 3 sind nach Maß­
gabe der Smaffung der technisch-organisatorischen 
Voraussetzungen abweichend von der Bestim­
mung des Abs. 1 vom Bundesminister für Finan­
zen im Einvernehmen mit dem zuständigen Bun­
desminister durch Verordnung kundzumachen. 
Inwieweit hiebei der Rechnungshof mitzuw~rken 
hat, rimtet sich nach den Bestimmungen des 
Remnungshofgesetzes, BGBL Nr. 144/1948, zu­
letzt geändert mit Bundesgesetz BGBL Nr. 1791 
1959. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die im § 3 
Abs. 2 genannten Betriebe ihre Monats- und 
Jahresergebnisse dem Bundesministerium für Fi­
nanzen nam den einschlägigen Vorschriften zu 
übergeben. 

(4) Die Verordnungen nach § 3 Abs. 1 Z. 6 
und den §§ 4 und 5 können von dem der Kund­
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an 
erlassen werden. Sie treten frühestens mit diesem 
Bundesgesetz in Kraft. 

vernehmen mit dem Bundesminister für soziale 
VerwaltunghinsichtLim des § 2 Abs. 1 Z.5 und 6 
sowie 16 bis 18; 

2. der Bundesminister für F,inan,zen im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft hinsichtLim des. § 2 A:bs. 1 
Z. 19, des § 3 Abs. 3 und des § 8 Abs. 3; 

3. der Bundesminister für Finanzen im Ein­
vernehmen mit dem Bundesmini~ter für Bauten 
und Technik hinsichtlim des § 2 Abs. 3; . 

4. der Bundesminister für Finanzen im Ein­
vernehmen mit dem jeweils zuständigen Bundes­
minister hinsichtlich des § 3 Abs. 1 Z. 6 und der· 
§§4und5; 

5. der Bundesminister für Finanzen im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr 
hinsichtlich des § 3 Abs. 3 und des § 8 Abs. 3; 

6. der jeweils zuständige Bundesminister hin­
sichtlich des § 6 Abs. 1 Z.1; 

7. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich 
der übrigen Bestimmungen. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil arbeitung gefunden. Das Projekt konnte in ver-
Die Anfänge der elektronischen Datenverarbei- hältnismäßigkurzer Zeit realisiert werden. Be­

tung in der Finanzverwaltung reichen zurück bis reits im Oktober 1968 - nach Abschluß der 
,in die Mitte der fünfziger Jahre. Damals begann organisatol'ischen, analytischen und programm­
die Finanzverwaltung, sich über eine Rationali- . technischen Vorarbeiten, und Anlieferung der zur 
sierung der Verwaltung durch den Einsatz von Bewältigung dieses neuen Aufgabengebietes erfor­
Datenverarbeitungsanlagen Gedanken zu machen. derlichen elektronischen Großrechenanlage -
Das Zentralbesoldungsamt leistete, dabei Pionier- wurden die ersten Buchhaltungen auf das neue 
arbeit: Buchführungssystem mit Datenfernverarbeitung 

Da zu dieser Zeit die ersten elektronischen umgestellt. Seit 1970 sind mit Ausnahme der 
Datenverarbeitungsanlagen der zweiten Genera- Buchhaltungen der österreich,ischen Bundesbah­
tion . auf den europäischen Markt kamen, ent- nen, der Post- und Telegraphenverwaltung sowie 
schied sich das Bundesmiriisterium für Finanzen der Österreichischen Bundesforste alle BuchhaI­
nach eingehender Prüfung für die Anschaffung tungen des Bundes ,in dieses Verfahren einbezo­
eines solchen Datenverarbeitungssystems. Es gen. 
wurde am 13. März 1959 geliefert, und öster- Parallel zur Automatisierung der Buchhaltun­
reich hatte damit die erste elektronische Daten- gen gab es eine weitere Entwicklung in Richtung 
verarbeit';'ngsanlage der zweiten Generation bei zur elektronischen Datenverarbeitung: Mitte der 
einer öffentlichen' Verwaltungsstelle in Europa. sechziger Jahre wurden erstmaLig auch. überle­
Mit dieser elektronischen Datenverarbeitungsan- gungen angestellt, ob die Finanzämter automati­
lage wurden erheb1iche Personal- und Kostenein- siert werden könnten. Auslösendes Moment hiefür 
spa"rungen erzielt. waren der akute Personalmangel in der Abga-

Mitte der sechziger Jahre wurde der Daten- benverwaltung und die zunehmende überalte­
verarbeitung ein neuer großer Verwaltungs be- rung der in den Finanzkassen seit 1950 in 
reich erschlossen. Im Jahre 1966 arbeitete das Verwendung stehenden Buchungsautomaten. Das 
Bundesministerium für Finanzen gemeinsam mit Bundesministel1ium für Finanzen entschied sich' 
dem Re<;hnungshof sowie unter Heranziehung auch hier für die Anwendung der elektrorUschen 
diverser Experten - unter anderem auch von Datenverarbeitung' mit Datenfernvera~beitung. 
EDV-Spez,ialisten - ,im Zuge der Bemühungen Für die technisChe Durchführung wurde ein eige­
um eine Neuordnung des Bundeshaushaltsrechtes nes Rechenzentrum errichtet und ein Netz von 
ein Konzept für eine Neugestaltung der Bundes- Fernschreibleitungen zu den über das gesamte 
haushaltsverrechnung aus. Hiebei wurde im be- Bundesgebiet verteilten F,inanzämtern geschaffen. 
sonderen Maße auf die Bedürfnisse der modernen Als erstes zu automatisierendes Sachgebiet wurde 
WirtschaftlS~ und Finanzpolitik nach zeitnaher und die Abgabeneinhebung und -verrechnung ausge:" 
möglichst umfassender Information über die wählt. Die überleitung auf das automatisierte 
Haushaltsführung Bedacht genommen. Diese An- Verfahren erfolgte in insgesamt vier Phasen in 
forderungen erwiesen sich teilweise als derart den Jahren 1970 bis 1973. Seit 25. Oktober, 1973 
weitreichend, daß ihre, Erfüllung in Form der bis sind sämüiche Finanzämter mit allgemeinem Auf­
dahin üblichen händischen oder mechanisierten gabenkreis und das Finanzamt für Körperschaften 

" Buchführung nicht möglidi war. Es mußte daher in Wien, sohin insgesamt 79 Finanzämter, in das 
nach einem neuen technischen Verfahren Aus- automatisierte Verfahren einbezogen. Anschließend 
schau gehalten werden, das unter anderem auch wurde sofort mit der Automatisierung der Ab­
die rasche Zusammenfassung der verstreut im gabenfestsetzung und dem Aufbau eines Grund­
ganzen Bundesgebiet anfallenden Verrechnungs- besitzinformationssystems für die Bewertungsstel:­
daten zu Gesamtergebnissen gewährleisten sollte. len der Finanzämter begonnen; die Arbeiten -
Dabei wurde eine brauchbare Lösung in der elek- sie sind zun;t Teil langfristig angelegt - sind noch 
tronischen Datenverarbeitung mit Datenfernver- im Gange. 
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In ähnlicher Weise vedief die Entwicklung in 
Jet Zollverwaltung. Hier wurde die Automati~ 
sierung im Jahre 1970 ~n Angriff genommen. Als 
erstes Ziel wurde die Einführung des automati­
sierten Verfahrens bei der Festsetzung der Zölle 
und sonstigen Eingangsabgaben anläßlich der Ab­
fertigungen zum freien Verkehr, bei der Abga­
beneinhebung und -verrechnung sowie bei der 
Verrechnung aller übrigen Einnahmen und Aus­
gaben der Zollämter ins Auge gefaßt. Am 1. Fe­
ber 1976 konnte diese erste Entwicklungsphase 
der ZoUautomation zum Abschluß gebracht wer­
den. Seit diesem Zeitpunkt findet das automati­
sierte Verfahren bei sämtlichen Zollämtern in 
österreich Anwendung, und es sind bei 68 Zoll­
ämtern insgesamt 133 Dateneingabegeräte im 
Einsatz. Das nächste Ziel ist der Ausbau der 
Datenverarbeitungsorganisation für die Zollver­
waItung ZIU einem vollintegrierten, auch die an­
deren Zollverfahrensarten umfassenden Zollinfor­
ma tionssystem. 

Neben der Bundesbesoldung, der Bundeshaus­
haltsverrechnung und der Abgabenfestsetzung, 
-einhebung und -verr:echnung bei den Finanz­
und Zollämtern automatisierte die Finanzverwal­
tung in den vergangenen Jahren auch noch die 
Auszahlung und Verrechnung der Familieribei­
hilfen für' selbständig Erwerbstätige und der 
MietZlinsbeihilfen. ' 

Nicht nur in' der Finanzverwaltung, sondern 
auch in anderen Zweigen der Bundesverwaltung 
begann man in den sechziger Jahren, zur Be­
wältigung von Verwaltungs aufgaben elektronische 
Datenverarbeitungsanlagen einzusetzen. Dahei 
verLief die Entwicklung in einigen Ressorts ebenso 
stürmisch wie \ in der Finanzverwaltung. Gegen 
Ende der sechZJiger Jahre, begann sich daher die 
Bundesregierung um die Koordinierung dieser 
EDV-Aktivitäten zu bemühen.' Man schuf Ko­
ordinationsgremien,in denen auch das Bundes­
ministerium für Finanzen vertreten ,ist. Das erste 
Ergebnis dieser Koordinationsbemühungen war 
ein EDV-Konzept, das von der Bundesregierung 
am 15. Juni 1971 beschlossen wurde. Es sieht 
d~e .B1ildung von EDV-Schwerpunkten vor. Die 
Finanzverwaltung ist einer dieser EDV -Schwer­
punkte. Für die Betrauung des Finanzressorts mit 
dieser Aufgabe war einerseits der hohe Entwick­
lungsstand der elektronischen Datenverarbeitung 
in der F,inanzverwaltung und andererseits der 
Umstand ausschlaggebend, daß die Finanzverwal­
tung bereits mit dem Bau eines neuen Amtsge­
bäudes als Heimstätte der elektronischen Daten­
verarbeitung in der Finanzverwaltung begonnen 
hatte. 

, Dieses neue Amtsgebäude wurde inzwischen 
bereits fertiggestellt. In ihm sind nunmehr sämt­
liche EDV-Aktivitäten der Hinanzverwahung in 
räumlicher und maschineller Hinsicht zusammen­
gefaßt. Diese Sachlage läßt es zweckmaßigerschei':' 

nen, auch verwaltungs organisatorische Konse­
quenzen zu ziehen und die datenverarbeitungs­
mäßige Durchführung (Operation) der zahlreichen 
automatJisierten Aufgabengebiete der F,inanzver­
waltung bei einer .einzigen Dienststelle zu kon­
zentrieren. Durch diese Maßnahme wird der 
koordinierte und flexible Einsatz 'der Datenver­
arbeitungsmaschinen und des Datenverarbeitungs­
personals gewährleistet. Um im Interesse einer, 
sparsamen und w~rtschaftLichen Verwaltung die 
Errichtung einer neuen, zusätzlichen Bundes­
dienststelle zu vermeiden, sieht der vorliegende 
Gesetzesentwurf vor, mit dieser Aufgabe das 
Zentralbesoldungsamt zu betrauen, welches be­
reits seit über fünfzehn Jahren elektronisclie Da­
tenverarbeitung betreibt, und dieses Amt künftig 
- dem neuen, wesentlich' erweiterten Aufgaben­
kreis entsprechend ~ als "Bundesrechenamt" zu 
bezeichnen. 

Der vorliegende Entwurf eines' Bundesgesetzes 
über das Bundesrechenamt (aundesrechenamtsge­
setz) stellt 'fine überarbeitung des unter 608 der 
Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des 
Nationalrates XIII. GP im Nationalrat einge­
brachten, aber nicht mehr verabschiedeten Ge­
setzesentwurfes dar. Der überarbeitete Gesetz~s­
entwurf enthält jedoch ~ von einigen neuen 
Kompetenztatbeständen abgesehen, die infolge 
tatsächlicher Aufgabenzuwächse unbedingt not­
wendig sind - keine wesentlichen inhaltlichen 
Knderungim gegenüber dem bisherigen. 

In dem neuen Gesetz sollen die Aufgaben des 
Bundesrechenamtes - ebenso wie seinerzeit für 
das Zentralbesoldungsamt - derart festgelegt 
werden, daß sie den Erfordernissen einer zweck­
mäßigen und würtschaftlichen Verwaltungsfüh­
rung entsprechen. Die Regelung darf daher nicht 
starr, sondern sie muß unter Wahrung des rechts­
staatlichen Prinzips elastisch sein. 

Im Sinne des bereits erwähnten Beschlusses der 
Bundesregierung vom 15. Juni 1971 .steht das 
Bundesrechenamt 'nicht nur der Finanzverwal­
tung, sondern auch anderen Ressorts der Bundes­
verwaltung zur Verfügung. Konkret sind dies 
die 'Verwaltungsbereiche der BundesministeI1ien 
für soziale Verwaltung, für Bauten und Technik 
und teilweise auch für Lancl- und Forstwirtschaft., 

Die Regierungsvorlage geht von der überle­
gung aus, daß die Planungen der einzelnen Ver­
waltungsbereiche, soweit sie sich der elektroni­
schen Datenverarbeitung bedienen, schon zu 
einem möghlchst frühen Zeitpunkt aufeinander 
abgestimmt und letztlich vom Bundeskanzler ko­
ordiniert werden, ein Gedanke, der auch im Bun­
desministeriengesetz 1973, BGBL Nr. 389, ver­
ankert ist. Auf den Wirkungsbereich des Bundes­
kanzlers,' wie er in der Anlage zu § 2 T ffil 2 
Abschnitt A im einzelnen umschrieben ist, wird 
hingewiesen. 

Die organisationspolitische Bewältigung der 
fachlich aufeinander abgescimmten Aktivitäten 
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wird dem Bundesminister für Finanzen im Ein­
vernehmen mit den sachlich zuständigen Bundes­
ministern nach Maßgabe 'der §§ 5 und 6 des 
Gesetzesentwurfes obliegen. 

Besonderer Teil 
Zu § 1: 

Im § 1 werden die neue Bezeichnung der 
Dienststelle sowie deren ressortmäßige Zuord­
nung festgelegt. Die Bezeichnung bringt zum 
Ausdruck, daß die Haupttätigkeit des Bundes­
rechenamtes zufolge seiner technischen Ausstat­
tung in der Dl,lrchführung von programmge­
steuerten Rechenoperationen .besteht. Dies schließt 
jedoch nicht aus, daß vom Bundesrechenamt auch 
andere Aufgaben mitbesörgt werden. 

Zu § 2: 

tung, Bezugspfändung) mit endgülr,igen und 
vorübergehenden Einnahmen verbunden, deren 
Abwicklung einer besonderen gesetzlimen Zu­
ständigkeitsregelung bedarf. Unter die vom Bund 
zu entrimtenden Geldleistungen und die Abwick­
lung . der Einnahmen sind auch die' an die Pen­
sionsversicherungsträger nach § 311 ASVG zu 
leistenden bzw. die von diesen nach § 308 ASVG 
zu zahlenden überweisungs beträge zu subsumie­
ren. 

2. Rentenliquidierung sowie Unterstützung -des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung bei 
der Durchführung des Invalideneinstellungsge­
setzes 1969 und des Arbeitsmarktförderungs­
gesetzes (Abs. 1 Z. 5, 17 und 18) 

Ein wesendicher Bestandteil der Sozialordnung 
.ist die Rentenversorgung nach den im Abs. 1 
Z. 5 genannten Bundesgesetzen. Nur mit Hilfe 

Der § 2 enthält eine Aufzählung der Haupt- der elektronischen Datenverarbeitung ist es bei 
aufgaben des Bundesre.chenamies. Die materiell- der Abwicklung der Rentenliquidiening möglich, 
re0t~ichen Zustä?"digkeiten, d~r 'Dienststellen so-' die zur Anpassung an die Lebenshaltungskosten 
:,Ie Ihre Befugmsseals anw:e1Sen?~ Stellen und notwendigen Rentenerhöhungen rechtzeitig 
Ihre Buchhaltungsaufgaben 1m SInne des Ver- durchzuführen und die in Erfüllung sozialpoliti­
w:altungsen.~last:ung~gese~zes 1925. werde~ durch scher Forderungen laufend eintretenden Verbes­
die gegenstand11che Bestimmung mcht beruhrt. serungen des Versorgungssystems ohne Verzöge-

Da das Bundesrechenamt bei der Mehrzahl sei- rungen zu realisieren. Die zustehenden Renten­
ner Zuständigkeiten andere Dienststellen bei der leistungen werden bescheidmäßig festgesetzt und 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen hat, gezahlt. Die im Invalideneinstellungsgesetz 1969 
kommt ihm überwiegend. die Funktion einer Ser- vorgesehenen' Ausgleichstaxen werden' ebenfalls 
vicestelle zu. Dies bedeutet eine Arbeitsteilung bescheidmäßig festgesetzt, und der Forderungs­
in der Weise, daß die Dienststellen - vor allem eingang wird automar,isch überwacht. 
die Btindesministerien - ,die materieIlrechtlichen Auf dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik wer­
Belange zu besorgen haben, das Bundesrechenamt den anhand der gespeicherten 'und von den So­
hingegen für ,die datenverarbeitungsmäßige zialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten' 
Durchführung der einzelnen Aufgaben verant- Daten und Analysen und Vorschauen zur Auf­
wortLich ist. Das bei der Mehrzahl der Aufgaben rechterhaltung eines möglichst hohen Beschä:f.tig­
angewandte Prinzip' der Datenfernverarbeitung tenstandes vorgenommen. , 
basiert auf einer dezentralen Erfassung der Daten 
(Dateneingabe) durch die Dienststellen sowie auf 
der zentralen Verarbeitung der Daten im Bundes-

- rechenamt. 

Zu§2Abs.l: 

Die Hauptaufgaben lassen sich in nachstehende 
Gruppen zusammenfassen: . 

1. Bezugs- und Pensionsliquidierung (Abs. 1 Z. 1 
bis 4 und 7) 

Durch den .Ausdruck "der im Besoldungsrecht 
des Bundes für die aktiven Bundesbediensteten 
vorgesehenen Geldleistungen" wird klargestellt, 
daß das Bundesrechenamt auch Geldleistungen zu 
erbringen hat, die erst nam der Auflösung des 
Dienstverhältnisses (z.B. auf Grund eine6Arbeits­
~gerimtsprozesses) fäl~ig werden. Jede Gehalts­
und Lohnverrechnung ist als sogenannte Abzugs­
gebarung (z. B. Lohnsteuer, Pensionsbeitrag, 
Arbeitnehmeranteil Zu den Sozialversicherungs­
beiträgen, Bezugsvorschußersatz, Gehaltsabtre-

3. Arbeitslosengeldliquidierung ün weiteren Sinne 
(Abs. 1 Z. 6) 

Für den Bereich des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung werden die wiederkehrenden 
Geldleistungen nach den im Abs. 1 Z. 6 genann­
ten Bundesgesetzen im automatisierten Verfahren 
berechnet und zahlbar gesteLlt. Es sind dies .das 
Arbeitslosengeld, die Notstandshilfe, das Karenz­
urlaubsgeld, die Sonderunterstützungen, die 
überbrückungshilfe soWlie die Karenzurlaubshilfe. 

4. Smaffung eines Personalinformationssystems 
. (Abs. 1 Z. 8) 

Eine zeitgemäße Verwaltungsführung muß sich. 
moderner Methoden bei der Personalauswahl be­
dienen. Da ein Großteil der dafür erforderlichen 
Daten - vor allem jene dienst- und besoldungs­
rechtlächer Natur - im Rahmen der Bezugsliqui­
dierung anfallen, entspricht es den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, daß der 
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Datenbestand, der bereits für die Bezugsliquidie­
rung vorhanden ,ist, auch für die Erfüllung dieser 
Aufgabe herangezogen wird. Dadurch stehen für 
besoldungs- und dienstrechtliche sowie personal­
pölillische Maßnahmen des Bundes stets aktuelle 
Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung. Die Da­
ten ,der im § 3 Abs. 1 Z. 1 bis 5 genannten 
Bedienstetengruppen werden nicht erfaßt. 

5. Unterstützung der Organe der Haushaltsfüh­
rung (Abs. 1 Z. 9 bis 11) 

Durch die Konzentracion der' Kontenführung 
für die Buchhaltungen der über das gesamte Bun­
desgebiet verteilten anweisenden Stellen bei einer 
Dienststelle wird die Gewinnung bundesweiter 
Daten und Ergebnisse wesendich erleichtert und 
beschleunigt. 

Die Zuständigkeit zur Erlassung der Zahlungs­
und Verrechnungs auf träge verbleibt nach wie vor 
bei den anweisenden Stellen. Ebenso ist weiterhin 
von den einz'elnen Dienststellen (anweisenden 
Stellen, Buchhaltungen und Kassen) zu prüfen, 
(Jb die Zahlungs- und Verrechnungs auf träge den 
Haushaltsvorsdtriften (z. B. insbesondere Bedek­
kung in den Voranschlagsbeträgen) entsprechen. 
Dies schließt jedoch nicht aus, daß die Dienst­
stellen dabei vom Bundesrechenamt durch pro­
grammierte Kontrollen (z. B. Zurückweisungen, 

oder an Körperschaften des öffentliichen Rechtes, 
die nicht GebietSlkörperschaften sind, die Abga­
benvergüturi,gen, die bundesrechtlich ,~eregelten 
Beihilfen und die Rückfonderungsa,nsprüche 
sowie di,e zollgesetzlich vorgesehenen Ersatzforde­
rungen und· ferner die zu diesen Abgaben, Bei­
trägen, Rückfqrderungsansprüchen und Ersati­
fOl'derungep zu el'hebenden Nebenansprüche. In 
d1~esem Zusammenhan,g 'Sind unter "Abgaben" 
aber auch ianJdere Leistungen (Beiträge) zu ver­
stehen, die auf Grund besonderer Vorsdtriften 
durch d~e Abgabenbehörclen des Bundes unter 
Anwendung des Ab~a!benverLahrensrechtes zu er­
heben 'Sind (z. B. Landwirtschaftskammerumla­
gen). 

Barsicherstellungen sind die Ge1dleistungen im 
Sinne ,des § 60 Albs. 1 lit. a Ides Zollgesetzes 
1955. 

Die Mitwürkung ,des Bundesrechenamtes bei 
der Abga.benfestsetzung umf,aßt die Abgaben­
,berechnung sowie ,diJe Ausfertigung und Ver­
sendung der Ab~abel1'bescheiJde. Im Rahmen der 
Abgabeneinhebung wel'den im Bundesl"echenamt 
dieAlbgabenkonten in ma·schinell lesbal'er Form 
geführt und ,automatisch überwacht (z. B. Prü­
fung .d~r rechtzeitigen Entrichtung, Ausferoi­
gung von Nebengebührenbescheiden und Rück­
standsausweisen). 

Fehlermeldungen) besonders unterstützt werden. , 
Die Verantwortung de~ Bundesrechenamtes er- 7. Mietzinsbeihilfenliquidierung und Familienbei-
streckt sich grundsätz1idt nur auf die Ridtcigkeit hiIfen1iquidierung für .selbständig Erwerbs-
und Rechtzeitigkeit der Verarbeitung der zur tätlige(Abs. 1 Z. 14 u~d 15) 
Verfügung gestellten Daten. Die ZahLbarstellung der wiederkehrenden 

Das. Bundesrechenamt kann für die Führung Mietzinsbeihilf.en erfolgt In einem automaüsier­
. von individuellen Betriebsabrechnungen einen. ten Verf,ahren. 
einheitlichen Rahmen zur' Verfügung stellen. Die D' B ch d d' Z hlb 11' d le ere nung un I lea, arste ung er 
Buchhaltungen können die Ergebnisse von Be- Leistungen gemäß § 24 des F,amillienlastenaus­
triebs abrechnungen für ,ihre Zwecke weiter auf-bereiten. gleichsgesetzes 1967 sind wegen ihrer g1eidtblei-

benden Höhe und Periodizität und wegen der 

6. Erhebung der Abgaben durch die Finanzämter 
und die Zollämter (Abs. 1 Z. 12 und 13) 

großen Anzahl Ibesondel"S für. ,die elektron·ische 
Datenverarbeitung geeignet. 

8. Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungen 
{Abs. 1 Z. 16) 

Unter Erhebung der Abgaben sind alle der 
Durchführung der Abgabenvorschriften dienen­
den abgabenbehördlichen Maßnahmen zu verste­
hen (§ 49 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung). In: Rahmen,diese~ .EDY-Proj7~tes~us dem 
Darunter fallen insbesondere die Ermittlung, Bereich des BundesmInlsttenums fur sozla!e Ver­
Festsetzung, Einhebung und zwangsweise Ein- I w,alt~ng wenden vom BU!Jjde.~r~chenam~ ,die Bau­
bringung. Darüber hinaus zählen zur Erhebung avbelter-Sch~echtwetterentlSchadlgun~enlm Daten­
alle übrigen dem Vollzug der Abgabengesetze fernverarbeltungsvel"fiahren mona;tbch berechnet 
dienenden Maßnahmen, wie steuer1iche Erfas- unda;uSoge:z.ahlt. 
sun~s~, Überwachungs-, Organisations- und' Ver­
waltungsmaßnahmen. 

Der Begriff "Alb.gaben" ist ,im Sinne des § 3 
Abs. 1 ,der Bundesa;hl?Jabenordnung auszulegen. 
Er umfaßtdie bUllidesrechtlich gereg.elten öffent­
lichen Abgaben - ,ausgenommen Idie Verw;al­
tU!ng~ahgaben gemäß § 78 des Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrengesetzes 1950 -, <die bundes­
rechtlich .geregelten Beiträge an öffentliche Fonds 

9. BundesmineralöIsteuervengütungen für land­
wirtschaftliche Betrit~be (Abs. 1 Z. 19) 

Im Rainmen dies·es EDV-Projeklles aus ,dem 
B,ereich ;des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft werden ,die pauschaLierten Bun­
desminenalölsteuervergü tun gen für landwirtschaft­
liche Betriebe auf Grund jährlidter Anträ,ge vom 
BundesrecheI1!amt berechnet und ausgezahlt. 
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Zu § 2 Abs. 2i 

In Durchführung der im Ahs. 1 auf,gezählten 
Auf~aben müssen die Diens()stellen ;die für die 
AJbwickLun:g eines automatisierten Vedahrens er­
fonderLichen Daten dem Bundesrechenamt in 
datenverarbeitungsgerechter Form zur Verfügung 
stellen. D~es ist Voraussetzung für eine richtige 
und termingerechte Verarbeitung. Unter genauer 
Beachtung des Ressortprinzips wenden d~e Ver­
al1beitungser;gebnisse nur jenen Dienststellen zur 
Verfügung ,gestellt, von ,denen die Eingabedaten 
stJammen. Bei allen EDV-Projekten, welche die 
Zahlbarstellung von Geldleistungen zum Gegen­
stand haben, werden die zur Durchführung des 
aut:omatis~ert:en Zahlungsverkehrs erfol1derlichen 
Datenträger (MagnetJbänder, auf welchen die für 
die Auszahlung maßgeblichen Datenbestände ge­
speichert sind) der österreichischen Postspar­
kasse übergeben, welche ~hreneit:s ,die Aus~ahlun­
gen hzw. Gutschriften ver:anLaßt. Aus Gründen 
des Datenschutzes sind über die Einzeldaten 
und die Ergebnisse nur jene Dienststellen ahfrage­
berechtigt, von denen die ,gespeicherten Daten 
stammen oder die diesen Diensts.tellen über­
geordnet sind. 

Da einem möglichst umf.assenden und zeit­
nahen Obel'blick über den gesamten Bundesha-us­
halt ~m Rahmen der Finanz- und Konjunktur­
poLit~kbesondere Bedeutung zukommt, hat das 
Bundesrechenamt insbesondere Daten für die 
v;olkswirtschaf:tliche Gesamtrechnung und für die 
Finanzstati:stik bzw., für die, Schaffung eines 
Bundeshausha1tsinformationssy'stems in geeigneter 
Weise zur Verfügung zu stellen. Diese Auswer­
tungen bilden wichtige Unterlagen für Ent­
scheidungen der Führungskriifte. 

Zu § 3: 

Die Ausnahmen von der Zuständigkeit des 
Bundesreche'namte's betreffen einerseits die 
Bezugs- und Pensionsliquidierung (Abs. 1) und 
andererseits ,die Besorgung der Buchführungs­
geschäfte (A:bs. 2). 

Künftig können auch Reisegebühren und Ent­
schädigungen für Nebentätigkeiten vom Bundes­
rechenamt gezahlt wer,den, wenn hiefür der 
Einsatz der elektronischen D3ite~venar;beitungs­
anLage zweckdienlich erscheint.' 

ergebnisse in einer maschinell verarbeitbaren 
Form ,dem Bundesrechenamt zur Verfügung stel­
len zu ~önnen. 

Abs. 3 ol'dnet grundsätzlich die übergabe der 
monatlichen Ergebnisse über die Verrechnung 
an, wobei ;di~ Detailregelungen im Verordnungs~ 
w,cg - hinsichtlich Ider österreich~schen Bundes­
bahnen allenfalls durch Verordnung im Sinne 
des § 15 ,des Bundesb3ihngesetzes, BGBl. Nr. 137/ 
1969, zuletzt geändert mit Bundesgesetz BGBL 
Nr. 401/1975 - zu erfoLgen hahen. Während 
für die Monatsergebnisse der späteste über­
gabezeitpunkt bereits~ Gesetz festgeleg~ wer­
den kann, ist dies fürd~e übergabe der J ahres­
ergebnisse wegen der vorzunehmenden umfang­
reichen Vorabschluß- und Abschlußarbeiten nicht 
möglich, sodaß ,diesbezüglIich eine Verordnungs­
ermächügung vorzusehen ist. 

Zu den§§ 4 und 5: 

Diese Paragraphen entsprechen inhaltlich ,den 
§§ 3 und 4 des Bundesgesetzes vom 15. Juli 
1964, BGBl. Nr. 186, über das Zentralbesol­
dungsamt und dienen wi,e diese einer möglichst 
elastischen VerWialtungsführung. So soll dem 
Bundesrechenamt auf Grund des § 5 unter ande­
rem ,die Besorgung ,der Zahlungs- und Verrem­
nungs.geschäfte für Kassen ,des Bundes übertr,agen 
werden können. 

Zu § 6: 

Der Ausdruck "Leitung" ist auf Grund einer 
veIlfaJssungskonformen Auslegung ~ Sinne der 
Bestimmung des Art. 20 B-VG zu verstehen, 
nach ,der 'auf Zeit gewählte oder ernannte berufs­
mäßige Organe die VerWialtung unter ,der Lei­
tung .der obersten Organe Ides Bundes führen. 

Die materiellrechtliche Regelung der einzelnen 
Sachgebiete verble~bt beim zuständigen Bundes­
minister. Durch die ZustäIlldigkeit ,des Bundes­
minister~ums für Finanzen in te'chnisch-or,ganisa­
torischen Angelegenheiten soll gewährleistet 
wel1den, :daß nicht technisch undurchführbare 
Anfol1derungen an das Bundesl1echenaJmt gestellt 
werden. 

Zu § 7: 

Durch diese Bestimmung wird auch, hei der 
Besorgung behördLicher A,ufgaben die, Konti­
nuität zwischen dem Zentralbeso1dungs'amt und 
dem Bundesrechenamt hergestellt. 

Das vorwiegend nach betrieDlich'en Erfol'der­
nissen ausgerichtete Rechn<ungswesen der öster­
reichischen Bundesbahnen, ,der Post- und Tele-
graphenverwaltung und der österreich,ischen Zu § 8: 
BUilidesforste macht eine Ausnahmer,egelung not- Die Durchführung dieses im Entwurf vorlie­
WCfitdig. Diese' Betriebe verfügen über eigene gen den Bundesgesetzes erfordert die Erfüllung 
elektronische D3itenvenarbeitungsanlagen, mit, erheblicher technisch-organisatorischer und per­
deren Hilfe sie schrittweise im Rahmen der soneller Voraussetzungen, sodaß zwischen dessen 
gegebenen Möglichkeiten die entsprechenden Kundmachung und Inkrafttreten jedenfalls ,ein 
technisch-organisatorischen Vor:aussetzungen längerer Zeitl1aum liegen soll. Mit dem Inkraft­
schJaffen werden, um ihre Monats-' und Jahres- tre1)en dieses im Entwurf vorliegenden Bundes-
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gesetzes tritt das Bundesgesetz über das Zen­
traLbesoMungsamt ,außer Kraft, da Idas Bundes­
rech'enamt als Institution (Einrichtun.g) an die 
Stelle des Zentra1besoLdungsamtes tritt. 

Künftig wird das BunJdesrechenamt insbeson­
dere bei der Bundesbesoldung und ,der Renten­
versorgungtür die zuständigen Dienststellen als 
Servicestelle tätig sein, wOlbei ihm,die zur- Ver­
at'beitung el1for,derlichen Daten im Weg,e der 
DatenfernÜibertt'agung zur Verfügung zustellen 
sind. Es handelt sich dabei um eine neue Organi­
sationsfol1m, ,die nicht 5chla.gartig einge.führt wer­
den kann. Aus diesem Grund muß normiert 
werden, wie in der übergangszeit vorzugehen 
ist. Solange die Bezüge der Bundesbediensteten 
-vom Bundesrechenamt in lderselben Ong,anisa" 
tionsform wie vom Zentl1aLbesoldungsamt liqui­
diert werden, gilt dias Bunde5rech,enamt bei Ge­
halts- unld Lohnpfändungen ,als 'anweisende SteHe 
im Sinne Ides § 295 der Exekutionsoronung. 
Nach Einführung 'clerneuen Or.~anisationsform 
wir.d sodann bei Ider Exekutionsführung auf 
eine Geldforderung, die ,dem Verpflichteten 
wider das Arar gebührt, das Za'hlungsverbot der 
Behöl1de. zuzusteHen sein, die zur Anwe,isung 
der betreffenden Zalhlung Iberuf,en ,ist. 

Nachrnonats ,in maschinell ver.arbeitJbarer Form 
zu überg,eben, sodaß 'es insofern ibis zu ,diesem 
Zeitpunkt beim <bisherigen Verfahren zu ver­
bLeiJben hat. Dies trifft in verstärktem Maße 
auch für die Obergabe der }ahresergebnisse zu. 
Es sind .daher von den Österreichischen Bundes­
bahnen, ,der Post- und TeIegr.aphenverwaltung 
und den österreichischen Bundesforsten die 
Monats~ und Jahresergebnisse der Verrechnung 
in der bisherigen Art und Weise Idem Bundes~ 
ministerium für Finanzen bzw. dem R-echnungs­
hof zu übermitteln. 

Die genannten Betriebe wel1den schrittweise 
dem Bundesrechen3Jffit ,die erforderlichen Daten­
bestände (Monats-und J1ahresergebnisse) zur Ver­
fügung stellen. 

Zu § 9: 

Dieser enthält ,die Vollziehungsklausel. 

Kosten der Durchführung des Gesetzes 

Wie ,im allgemeinen Teil ausgeführt, stehen 
bereits derzeit nicht nur für die Finanzverwal­
tung, sondern auch für andere von ~hr EDV­
mäßig beweute Verwaltungsbereiche (Bundes-­

Es ist Idem 'BundesrecheIlJaiIllt nicht möglich, ministerium für sozta1e Verwaltung, Bundes­
alle im § 2 Albs. 1 genannten Aufgaben, die ministerium für Bauten und 'technik und -Bun­
das Zentt'a1besoldungsamt bisher nicht besorgt desministerium für Land- und Forstwirtschaft) 
hat, schl.agartig zu übernehmen. Zu ,diesen neu datenvet'anbeitungstechnische Einrichtungen u,nd 
zu übernehmenden Aufgaben gehören insbeson- das zu ihrem Betrieb er-forderliche geschulte Per­
dere die Auszahlung ,der Renten nach dem sonal zur Verfügung. Durch -di:e Zusammenfas­
Heeresversorg~ngs?esetz sowie ,die Mitwirkung sung aller ,im vorLiegenden Gesetz,esentwurf auf­
bei ,der Herembnngung Ider FOl1derungen des gezählten EDV-Aktivitäten zu einem EDV­
Bundes und bei der Führung der Setriebsabrech- 'Schwerpunkt im Sinne des zitierten Beschlusses 
nungen. ,der Bundesregierung vom 15. Juni 1971 z,u 

Nicht ,alle irll § 3 Abs. 2 genamlten 'Betriebe einer organisatorisch-technischen Einheit durch 
sind derzeit in der Lage, ihre Monatser.ge:bnisse das Bundesrechenamtsgesetz werden daher für 
dem Bundesrechenamt bis' zum Zehnten des den Bund keine zusätzIichen Kosten erw:achsen. 
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204 der Beilagen 11 

Gegenüberstellung 

der Bestimmungen dieses Gesetzesentwur,fes mit dem Bundesgesetz vom 15. Juli 1964, 
BGBl. Nr. 186, über das Zentralbesoldungsamt 

Gesetzestext des Bundesgesetzes 
yom 15. Juli 1964, BGBl. Nr. 186: 

§ 1. Das Zentra1besoLdungsamt ist eine Dienst­
stelle des BUIlldes;es untersteht Idem Bundes­
ministerium für Finanzen. 

§ 2. ,(1) Dem Z'ent1ia,~beso1dungsamt obliegt 
die Zahlung und Verr:echnullig der ~ Dienst~ 
recht der Bundesbediensteten vorgesehenen Geld­
leistungen sowie der yomBuilidesprä~denten 

• gewährtenaußerordeMLichen V ~rsorgungsgenüsse 
und außerordentlichen ZUWiendungen. 

. , 

Tex t des G e set z e sen t w u r fes: 

§ 1. Als Dienststelle des Bundes wlird in Wien 
das Bundesrechenamt ernichtet. Das Bundes­
rechenamt ist eine dem Bundesminister für Finan­
zen nachgeordnete Dienststelle. 

§ 2. (1) Dem Bundesrechenamt obliegen: 
1. die Mitwirku~g bei 'der Berechnung und die 

Zahlbarstellung der ,im Besoldungsrecht des Bun­
des fü~ die aktiven Bundesbediensteten und für 
die Bediensteten ün Sinne des § 14 Abs. 3 und 4 
des Geschäftsordnungsgesetzes, BGBI. Nr. 410/ 
1975, vorgesehenen Gddleistungen; 
, 2. die Berechnung und ZahlbarsteIlung der im 
Pensionsrecht der Bundesbediensteten vorgesehe­
nen Geldleistungen und der vom Bundespräsiden­
ten gewährten außerordentlichen Versorgungs­
genüsse und außero1"dentlichen Zuwendungen; 

3. die Mitwirkung bei der 'Berechnung und die 
Zahlbarstellung der Geldleistungen nach dem Be­
zügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972, zuletzt geändert 
mi~ Bundesgesetz BGBI. Nr. 181/1974; 

4. die Mitwirkung bei der Berechnung und 
die ZahlbarsteHung der im Verfassungsgerichts­
hofgesetz 1953, BGBl. Nr. 85, zuletzt geändert 
mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 275/1972, für die 
Mitglieder und Ersatzmitglieder des Verfassungs­
ger,ichtshcifes und deren Hinterbliebene vorge­
sehenen Entschädigungen, Ruhe- und Versor­
gungsbezüge; 
, 5. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der .im Opferfürsorgegesetz, 
BGBI. Nr. 183/1947, zuletzt geändert mit Bun­
desgesetz BGBI. Nr.93/1975, im Kriegsopfer­
versorgungs gesetz 1957, BGBl. Nr. 152, zuletzt 
geändert mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 94/1975, 
im Heeresversorgung~gesetz, BGBl. Nr. 27/1964, 
zuletzt geändert mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 95/ 
1975, im Kleinrentnergesetz, BGBl. Nr. 251/1929, 
zuletzt geändert mit Bundesgesetz 13GBl. Nr. 326/ 
1973, und im Bundesgesetz vom 9. JuH 1972, 
BGBI. Nr. 288, über die Gewährung von Hilfe­
leistungen an Opfer 'yon Verbrechen, zuletzt ge­
ändert mit Bundesgesetz BGBl. 330/1973, vorge-
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12 204 der Beilagen 

Gesetzestext Ides Bundesgesetzes 
vom 15. J u li 1964, B G B 1. N r. 186: 

, ' 

Text des Gesetzesentwurfes: 

sehenen wiederkehrenden Geldleistungen sowie 
die Mitwirkung bei der Durchführung von Ver­
fahren nach den genannten Bundesgesetzen; 

6. die Mitwirkung bei der Berechnung und die' 
ZahlbarsteIlung der im Arbeitslosenversicherungs­
gesetz 1958, BGB1. Nr. 199, zuletzt geändert mit 
Bundesgesetz BGBl. ,Nr. 179/1974, im Sonder­
unterstützun~sgesetz, BGBl. Nr. 642/1973, und 
der im Bundesgesetz vom 4. Juli 1963, BGBl. 
Nr. 174, über die Gewährung von überbrük­
kun~hilfenan ehemalige Bundesbedienstete, zu­
letzt geändert mit Bundesgesetz BGBL Nr. 22/ 
1964, vorgesehenen wiederkehrenden Geldleistun­
gen; 

7. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der Geldleistungen, die auf 
Grund anderer Rechtsvorschriften zu den in den 
Z. 1 bis 6 genannten Geldleistungen gebühren 
oder vom Bund zu entrichten sind, sowie die 
Abwicklung der Einnahmen, die mit den in den 
Z. 1 bis 6 genannten Aufgaben ,im Zusammen­
hang stehen; 

8. die Erfassung und Nachweisung der per­
sÖll1ichen, dienstrechtlichen, besoldungsrechtlichen 
und auf die Ausbildung sich beziehenden Daten 
jener Bundesbediensteten, deren Geldleistungen 
nach den Z. 1 und 2 unter Bedachtnahme auf 
§ 3 Abs. 1 zu berechnen und zahlbar zu steLlen 
sind; 

9. die Führung der Konten für die Buchhaltun­
gen der anweisenden Stellen über die Bundes­
haushaltsverrechnung und die damit in unmittel­
barem Zusammenhang stehenden Neben- und 
Hilfsverrechnungen, die Mitw,irkung am Ver­
fahren -zur Hereinbr,ingung der Forderungen des 
Bundes sowie die ZahlbarsteIlung der von den 
anweisenden Stellen zu leistenden Ausgaben, so­
weit diese nicht unter die Z. 1 bis 7, 14 bis 16 
und 19 fallen; 

10. die Mitwirkung bei der Führung der Be­
triebsabredinungen; 

11. die' Bereitstellung der zahlenmäßigen Un­
terlagen für die Monatsnachweisungen, die Jah­
resabschlüsse und 'den Bundesrechnungsabschluß 
einschl,ießlich der Geldhauptrechnung; 

12. die Mitwirkung bei der Erhebung der Ab· 
gaben sowie bei der Einhebung der im Finanz· 
strafverfahren verhängten Geldstrafen und Wert­
ersätze durch die F1inanzämter; 

13. die Mitwirkung bei der Erhebung der Ab­
gaben und Barsicherstellungen sowie bei der Ein­
hebung der im Finanzstrafverfahren verhängtell 
Geldstrafen und Wertersätze durch die Zollämter; 
, 14. die ZahlbarsteIlung der gemäß § 106 ades 
Einkommensteuergesetzes 1972, BGBl. N r. 440, 
in der Fassung des- Bundesgesetzes BGBl. Nr. 409/ 
1974, gebührenden Mietzinsbeiliilfen; 
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204 der Beilagen 13 

Ge set z es tex t de s B ,u n cl e S.g e set z e s 
vom 15. Juli 1964, BGBl. Nr. 186: 

§ 2.(2) Von ,der Regelulllg des A:bs. 1 sind 
ausgenommen: 

1. Ge1dleistungen~ür Bedienstete und nach~ 
Bediensteten ,der österreichischen~undesbahnen 
oder ,deren Betriebsvol'gän.ger, 

Text des Gesetzesentwurfes: 

15. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
Zahlbarstellung der gemäß § 24 des Familien­
lastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, zu­
letzt geändert mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 418i 
1974, im Wege der Österreichischen Postsparkasse 
auszuzahlenden Familienbeihilfen; 

16. die Mitwärkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der nach dem Bauarbei­
ter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz, BGBl. 
Nr. 129/1957, zuletzt geändert mit Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 219/1975, gebührenden Geldlei~ 
stungen; 

17. die Mitwirkung bei der Festsetzung der 
Ausgleichstaxen und am Verfahren nach dem 
Invalideneinstellungsgesetz 1969, BGBl. Nr. 22/ 
1970, zuletzt geändert mit Bundesgesetz BGBl. 
Nr.96/1975; 

18. die Mitwirkung bei der Durchführung von 
Erhebungen nach § 1 Abs. 2 bis 5 des Arbeits­
marktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/ 1969, 
zuletzt geändert mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 1791 
1974; 

19. die Mitwirkung bei der Berechnung und 
die Zahlbarstellung der nach dem Bundesmineral­
ölsteuergesetz, BG~l. Nr. 67/1966, zuletzt ge­
ändert mit Art. V des Abgabenänderungsgesetzes 
1976, BGBl. Nr. 143, gebührenden Bundesmine­
ralölsteuervergütungen für landwirtschaftliche 
Betriebe. 

(2) Bei Erfüllung der im Abs. 1 genannten 
Aufgaben hat das Bundesrechenamt ,insbesondere 
wahrzunehmen: 

1. die Verarbeitung der von den Dienststellen 
'zur Verfügung gestellten Daten sow,ie die Be­
kanntgabe der' Verarbeitungsergebnisse und die 
Auskunftserteilung .an diese und ihre vorge­
setzten Dienststellen; 

2. die Erstellung und Verarbeitung der für die 
Durchführung des automatlisierten Zahlungsver-
kehrs erforderlichen Datenbestände; . 

3. die Bereitstellung von zahrlenmäßigen Unter­
lagen für ,den Ausbau, die Weiterentw,icklung und. 
die Verbesserung der Verwaltung; 

4. die gesicherte Aufbewahrung der maschinell 
erstellten Datenträger, soweit dies aus Gründen 
der Datensicherung erforderlich ist. 

(3) Das Bundesrechenamt hat seine teclmischen 
Einrichtungen zur Verarbeitung von Daten für 
den Bedarf des Bundesministers für Bauten und 
Technik und der diesem nachgeordneten Dienst­
stellen zur Verfügung zu stellen .. 

§ 3. (1) Von der Regelung des § 2 Abs. 1 Z. 1, 
2 und 7 sind die Mitwirkung bei der Berechnung 
und die Zahlbarstellung ausgenommen: 

1. von Geldleistungen für Bedienstete und nach 
Bediensteten der Österreichischen Bundesbahnen 
oder deren Betriebsvorgänger; 
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14 204 der Beilagen 

Gesetzestext Ides Bundesgesetzes 
vom 15. Juli 1964,_ BGBl. Nr. 186: Text des Ge,setzesentwurfes: 

2. Ge1d1eistun~en für Bedienstete und nach 2. von Geldleistungen für Bedienstete und nach 
Bediensteten der Post- u1lld Telegraphenverwal- Bediensteten der Post.' und Telegraphenverwal-
tung, tung; 

3. Ge1dleistun,gen für BecLienstete des Dienst­
staIlldes 1m Wir:kungsbereiche Ides Bundesministe­
riums tür LaIlldesverteidigung, 

3. von Geldleistungen für Bedienstete des Bun­
des, die einem der in den Z. 1 oder 2 genannten 
Betriebe dauernd oder vorwiegend zur Dienst-

4. Reisegebühren, 

5. Entschädigungen,für Nebentätigkeiten. 

leistung zugeteilt sind; , 

4. von Geldleis,tungen für die von den Dienst­
stellen des Bundes i~ Ausland aufgenommenen 
Bediensteten, sofern diese Bediensteten nicht die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen; 

5. von Geldleistungen für Bedienstete, die als 
Organe der mittelbaren Bundesverwaltung tätig' 
sind oder waren, und von Geldleistungen an 
deren HinterbLiebene; 

f,. von Reisegebühren und von Entsehädigun­
g~n für Nebentätigkeiten, es sei denn, daß deren 
Berechnung und Zahlbarstellung für den jeweils 
in Betracht kommenden Personenkreis durch die' 
Einschaltung des Bundesrechenamtes einfacher be­
wirkt werden kann. Das Vorliegen cLieser Voraus­
setzung hat der Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit ,dem ,zuständigen Bundesmini­
ster durch Verordnung festzustellen. 

(2) Von der Regelung des § 2' Abs. 1 Z. 9 und 
Abs. 2 Z. 2 ist die Besorgung der genannten Auf­
gaben für die österreichischen, Bundesbahnen, die 
Post- und Telegraphenverwaltung und die öster­
reichischen Bundesforste ausgenommen. Für die 
österreichischen Bundesforste sind jedoch die 
,Konten für die im § 2 Abs. 1 Z. 9 genannten 
Verre~hnungsarten auf Grund der 1m Besol­
dungsrecht des Bundes für die aktiven Bundes­
bediensteten und im Pensionsrecht der Bundes­
bediensteten vorgesehenen Geldleistungen zu 
führen. 

(3) Die im Abs. 2 genannten Betriebe haben 
die Monatsergebnisse über!hre Verrechnung dem 
Bundesrechenamt bis spätestens am Zehnten des 
Monats, der unmittelbar auf den' Abrechnungs­
zeitraum folgt, zur Einbeziehung ,in die Ergeb-' 
nisse der Bundeshaushaltsverrechnung zu über­
geben. Abrechnungszeiträume sind die Kalender­
monate Jänner bis Dezember und der Dezember 
einscht.ießliCh des Auslaufzeitraumes (Art.' 6 
Punkt XXII Abs. 2 des Verwaltungsentlastungs­
gesetzes, BGBl. Nr. 277/1925, zuletzt geändert 
mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 637/1975). Fällt d~r 
Zehnte des Monats auf einen Samstag, Sonntag 
oder gesetzlichen Feiertag, so tritt an seine Stelle 
der nächstfolgende Werktag. Die Form, den In-

. halt und die Gliederung der dem Bundesrechen­
amt zu übergebenden Monatsergebnisse hat. der 
Bundesminister für; Finanzen !m Einvernehmen 
mit dem zuständigen Bundesminister durch Vet-
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204 der Beilagen 15 

Gesetzestext d e sB u n .cl e s g e set z e s 
vom 15. Juli 1964, BGBl. Nr. 186: 

§ 3. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit und 
Sparsamkeit kann <das BU11Idesministellium für 
Finanzen im Einvernehmen mit .dem in Be­
tll,acht kommenden Bundesministerium für be­
st~mmte Dienstsllellen, für Ibestimmte GeLdlei­
stmngen oder für bestimmte Gruppen von Lei­
stungsempfängern AusIlJahmen von den Bestim­
mungen des § 2 durch Verordnung verfügen. 

§4. Aus Gründen ,der Zweckmäßigkeit und 
Sparsamkeit kann das BUIlJde~ministerium für 
B~IlJanzen auf Antrag des in Betracht kommenden 
Bundesministeri:ums .durch VeroooIlJung verfügen, 
daß ,das ZentralbesoLdungsaIIlltauch andere als 
die im § 2 Abs. 1 g,enannten GeLcLleistungen des 
BUIlJdes Z1U zahLen und zu verrechnen hat. 

Text des Gelsetzesentwurfes: 

ordnung unter Bedachtn,.ahme auf den Inhalt und 
die Gliederung der Monatsnachweisungen (§ 2 
Abs. 1 Z. 11) für die übrigen Verwaltungsbe­
reiche zu bestimmen. Die Form, den Inhalt und 
die Gliederung sowie den Zeitpunkt der über­
gabe der Jahresergebnisse an das Bundesrechen­
amt hat der Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesmi­
nister durch Verordnung unter Bedachtnahme 
auf die jährliche Rechnungsablage festzulegen. 
Inwieweit hiebei der Rechnungshof mitzuwirken 
hat, richtet sich nach den Bestimmungen des 
Rechnungshofgesetzes, BGBl. Nr. 144/1948, zu­
letzt geändert mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 179/ 
1959. ' 

§ 4. Der Bundesminister für Finanzen kann 
im Einvernehmen mit dem zuständigen Bundes­
minister für bestimmte Dienststellen, für be­
stJimmte Gruppen von Leistungsempfängern, für 
besuimmte Geldleistungen oder für bestimmte 
Verrechnungsarten Ausnahmen von den Bestim~ 
mungen des § 2 durch Verordnung verfügen, 
wenn dies wegen ihres geringen Umfanges' oder 
ihrer mangelnden Eignung für die Verarbeitung 
mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbei­
tungsanlage geboten ist. Inw,ieweit hiebei der 
Rechnungshof mitzuwirken hat, richtet sich nach 
den Bestimmungen des Rechnungshofgesetzes, 
BGBl. Nr. 144/1948, zuletzt geändert mit Bun­
desgesetz BGBl. Nr. 179/1959. 

§ 5. (1) Der Bundesminister für F.inanzen kann 
auf Anllrag ,des zuständigen BundesminüsteI1s durch 
Verordnung verfügen, daß das Bundesrechenamt 
auch andere als die im § 2 Äbs. 1 Z. 1 bis 7, 
14 bis 16 und 19 genannten Geldleistungen des 
Bundes zu bereChnen und zahlbar zu stellen hat 
und daß auch für andere Dienststellen die im § 2 
Abs. 1 Z. 9 und 11 genannten Aufgaben zu 
besorgen sind, wenn dies wegen ihres großen 
Umfanges oder ihrer besonderen Eignung für 
eine Verarbeitung mit Hilfe einer elektronischen 
Datenverarbeitungsanlage geboten ,ist. I~wieweit 
hiebei der Rechnungshof mitzuwirken hat, richtet 
sich nach den Bestimmungen des Rechnungshof­
gesetzes, BGBl. Nr. 144/1948, zuletzt geändert 
mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 179/1959. 

(2) Das Buridesrechenamt kann im Einverneh­
men zwischen dem Bundesminister für Finanzen 
und dem zuständigen Bundesminister auch für 
die Besorgung anderer Aufgaben des Bundes 
durch Verordnung herangezogen werden, wenn 
es hiefür zufolge seiner technischen Ausstattung 
besonders geeignet und die Heraniliehung im In­
teresse der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Ko­
stenersparnis gelegen ist. 
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Gesetzestext des Bundesgesetzes 
vom 15. Juli 1964, BGBI. Nr. 186: 

§ 6. Die behöndlichen Zuständigkeiten des 
Zentr:albesoldungsamtes wenden durch dieses 
Bundesgesetz nicht berührt. 

§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz tritt ,am 1. Jänner 
1965 in Kraft. In Idiesem Zeitpunkt treten das 
Gesetz vom 3. Juli 1945, S~GBI. Nr. 54, über 
die Errichtungei,nes Zentra~besoLdungsamtes und 
die Verondnung des StaJatsramtes <für ,Fina-nzen 
vom 24. August 1945, StGBI. Nr. 139, üher 
die Ermchtung des Zenttalbesoldungsamtes außer 
Kraft. 

§ 5. In den FäHen, in denen das Zentralbesol­
dungsamt nach Iden Vorschr~ften dieses Bundes­
gesetzes GeLdleistungen zahlt, gilt es ,als anwei­
sende Stelle im Sinne des § 295 der Exekutions­
ol1dnung. 

Text des Gesetzesentwurfes: 

§ 6.(1) Die Leitung der im § 2 Abs. 1 Z. 5, 
6 und 16 bis 19 genannten und der nach § 5 

. Abs. 2 übertragenen Aufgaben obliegt 
1. in sachlichen Angelegeriheiten dem zustän-

digen Bundesminister und - , 
2. il} teclmisch-organisatorischen Angelegenhei­

ten dem Bundesminister für Finanzen. 

(2) Unter technisch-organisatorischen Angele­
genheiten im Sinne des Abs. 1 Z. 2 ist die Ge­
samtheit aller Maßnahmen zu verstehen, die eine 
einwandfreie Verarbeitung der vom zuständigen 
Bundesminister nach Abs. 1 Z. 1 zur Verfügung 
gestellten Daten gewährleistet; insoweit hiebei die 
innere Einrichtung einer nicht dem Bundesmini­
ster für F<inanzen nach geordneten Dienststelle 
berührt wird, ,ist das Einvernehmen mit dem 
zuständigen Bundesmil!ister herzustellen. 

§ 7. Die dem Zentralbesoldungsamt zukom­
menden behördlichen Zuständigkeiten gehen mit 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auf das 
Bundesrechenamt über. 

§ 8. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jän­
ner 1977 in Kraft. Gleichzeicig tritt das Bundes­
gesetz vom 15. Juli 1964, BGBI. Nr. 186, über 
das Zentralbesoldungsamt mit der Maßgabe außer 
Kraft, daß die im § 2 Abs. 1 Z. 1, 3 bis 5 und 7 
genannten Aufgaben vom Bundesrechenamt in 
der bisherigen Form so lange weiter zu besorgen 
sind, bis die technisch-organisatorischen und per­
sonellen Voraussetzungen für die Einführung des 
Datenfernverarbeitungsverfahrens gegeben sind. 
Der Zeitpunkt der Umstellung auf den Daten­
fernverarbeitungsbetrieb ist vom Bundesminister 
für Finanzen durch Verordnung. im Einverneh­
men mit dem jeweils zuständigen Bundesminister 
kundzumachen. Bis dahin gilt das Bundesrechen­
amt ,in den Fällen des § 2 Abs. 1 Z. 1, 3 und 4 
als anweisendes Organ im Sinne des § 295 der 
Exekutionsordnung, RGBI. Nr. 79/1896, zuletzt 
geändert mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 91/1976. 

(2) Das Bundesrechenamt hat die im § 2 Abs. 1 
genannten Aufgaben, die nicht schon bisher vom 
Zentralbesoldungsamt besorgt wurden, erst nach 
Schaffung der technisch-organisatorischen Voraus­
setzungen durch das Bundesministerium für Fi-. 
nanzen zu übernehmen. Der Zeitpunkt der über­
nahme ,ist vom Bundesminister für Finanzen 
durch Verordnung kundzumachen. Bis dahin sind 
die genannten, Aufgaben jeweils von den bisher 
zuständigen Dienststellen in der bestehenden 
Form zu besorgen. 

(3) Das Inkrafttreten und der Umfang des 
Wirksamwerdens des § 3 Abs. 3 sinq nach Maß­
gabe der Schaffung der technisch-organisator>ischen 
Voraussetzungen abweichend von der Bestim-
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Gesetzestext des Bundesgesetzes 
vom 15. -J u 1 i 1964, B G B 1. N r. 186: 

(2) Durchführungsveroranungen können von 
dem ,der Kundmachung ,dieses BUllidesgesetzes fol­
genden. Tag an erlassen wenden. Sie tret>en frü­
hestens mit diesem Bundesgesetz in Kr,aft. 

§ 8. Mit der Vollziehung ,cLieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betvaut. 

Text des Gesetzesentwurfes: 

mung des Abs. 1 vom Bundesminister für Finan­
zen im Einvernehmen mit dem zuständigen Bun­
desminister durch Verordnung kundzumachen. 
Inwieweit hiebei der Rechnungshof mitzuw,irken 
hat, richtet sich nach den Bestimmungen des 
Rechnungshofgesetzes, BGBl. Nr. 144/1948, zu­
letzt geändert mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 179/ 
1959. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die im § 3 
Abs. 2 genannten Betriebe ihre Monats-und 
Jahresergebnisse dem Bundesministerium für Fi­
nanzen nach den einschlägigen Vorschriften zu 
übergeben. . 

(4) Die Verordnungen nach § 3 Abs. 1 Z. 6 
und den §§ 4 und S :können von dem der Kund­
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an 
erlassen werden. Sie treten frühestens mit diesem 
Bundesgesetz in Kraft. 

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. der Bundesminister für Finanzen ,~ Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung hinsichtlich des § 2 Abs. 1 Z. 5 und 6 
sowie 16 bis 18; 

2. der Bundesminister für F,inanzen im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft hinsichtlich des § 2 Abs. 1 
Z. 19, des § 3 Abs. 3 und des § 8 Abs. 3; 

3. der Bundesminister für Finanzen im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Bauten 
und Technik hinsichtlich des § 2 Abs. 3; 

4. der Buridesminister. für Finanzen im Ein­
verneh~en mit dem jeweils zuständigen Bundes­
minister hinsichtlich des § 3 Abs. 1 Z. 6 und der 
§§4und5; 

5. der Bundesminister für Finanzen im Ein-' 
vernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr 
hinsichtlich des § 3 Abs. 3 und des § 8 Abs. 3; 

6. der jeweils zuständige Bundesminister hin­
sichtlich des § 6 Abs. 1 Z. 1; 

7. der Bundesminister für Finanzen hinsicl1tlich 
der ührigen Bestimmungen. 
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